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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Am 1. Juni lehnten Volk und Stände die von der SVP eingereichte Volksinitiative zur
Einbürgerungspolitik („für demokratische Einbürgerungen“) deutlich ab. Diese wollte
erreichen, dass erstens jede Gemeinde selbst bestimmen kann, nach welchem
Verfahren sie einbürgern will, und dass zweites dieser Entscheid endgültig, das heisst
nicht beschwerdefähig sein soll. Die Initiative widersprach damit dem Urteil des
Bundesgerichts aus dem Jahre 2003, wonach ein negativer Entscheid begründet
werden muss und eine Beschwerde, zum Beispiel wegen Diskriminierung oder Willkür
gegen diesen eingereicht werden kann. Die Initiative griff aber auch in die kantonale
Hoheit über die Gemeindeorganisation ein.
Das Resultat fiel bei einer Beteiligung von 45% mit 1'415'249 Nein gegen 804'730 Ja
deutlich aus. Nur gerade im Kanton Schwyz, wo die Urnenabstimmung über
Einbürgerungen Tradition hat, stellte sich eine Mehrheit (60%) hinter die SVP-Initiative.
Relativ knapp abgelehnt wurde das Begehren in den Kantonen der Zentral- und der
Ostschweiz. In den grossen Mittellandkantonen Bern und Zürich stimmten weniger als
40% für die Initiative. Am geringsten fiel die Unterstützung in der Romandie aus, wo
mehr als 80% mit Nein stimmten. Die nach der Abstimmung durchgeführte
repräsentative Befragung ergab, dass die Sympathisanten der SVP nahezu geschlossen
für, die Anhänger der drei anderen Regierungsparteien und die Parteiunabhängigen
aber sehr deutlich dagegen gestimmt hatten. 

Abstimmung vom 1. Juni 2008

Beteiligung: 45,2%
Ja: 804'730 (36,2%) / 1 Stand
Nein: 1'415'249 (63,8%) / 19 6/2 Stände

Parolen: Ja: SVP, EDU (1)*, SD, Lega, FPS; SGV. 
Nein: FDP (2)*, CVP, SP, GP, GLP, EVP, LP, CSP, PdA; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.06.2008
HANS HIRTER

Stimm- und Wahlrecht

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue
Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen
Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER
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Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

Grundrechte

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

In der Kampagne zur anschliessenden Volksabstimmung betonten die Befürworter vor
allem die Praktikabilität ihres Vorschlags, der in den Kantonen Bern und Nidwalden, wo
dieses Recht existiert, noch nie zu Problemen geführt habe. Die Gegner warnten vor
„Rosinenpickerei“. Eine breite Diskussion über die Volksrechte vermochte die Initiative
jedoch nicht auszulösen.

In der Volksabstimmung vom 24. September sprachen sich nur gut ein Drittel der
Stimmenden für das Begehren aus. In der französischsprachigen Schweiz war die
Ablehnung etwas weniger deutlich und im Tessin schnitt die Initiative mit 43% Ja am
besten ab. Gemäss der Vox-Analyse hatte die politische Linke mehrheitlich zugestimmt.
Obwohl es sich um eine SP-Initiative gehandelt hatte, waren die Sympathisanten der SP
in ihrer Meinung hälftig geteilt. Praktisch einhellig erfolgte die Ablehnung durch
Personen, welche der FDP nahestehen.

Abstimmung vom 24. September 2000

Beteiligung: 44,8%
Ja: 676'776 (34,1%) / 0 Stände
Nein: 1'308'030 (65,9%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, GP, EVP, PdA, Lega; SGB, CNG.
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD , EDU, CSP; Economiesuisse (Vorort), SGV, SBV. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2000
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau
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Städte, Regionen, Gemeinden

Auch bei den in den meisten Kantonen bestehenden regionalen Verwaltungseinheiten
(meist Bezirke oder Ämter genannt) kam es zu Vereinfachungen. Im Kanton Waadt
stimmte das Parlament dem Regierungsantrag zu, die Zahl der Bezirke („districts“) von
19 auf 10 zu reduzieren. Die von Lausanne geforderte Vereinigung der Stadt und aller
umliegenden Agglomerationsgemeinden in einen einzigen Bezirk kam jedoch nicht
zustande. Im Kanton Bern hiessen die Stimmenden gegen den Widerstand der SVP eine
Ersetzung der 26 Amtsbezirke durch zehn Verwaltungskreise gut. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.09.2006
HANS HIRTER

Auch im Berichtjahr gab es eine Reihe von Gemeindefusionen. Im Jahr 2012 nahm die
Anzahl der Gemeinden in der Schweiz durch Eingemeindungen und Fusionen von 2'495
auf 2'408 erneut ab (2011 gab es ein Minus von 56 Gemeinden). In ihrem
Kantonsmonitoring bezeichnete Avenir Suisse Gemeindefusionen als ideale Lösung um
kommunale Aufgaben und Strukturen wieder deckungsgleich zu machen ohne die
Grundpfeiler Milizprinzip und Bürgerbeteiligung aufzugeben. Weil der Gewinn an
kommunalem Handlungsspielraum aber mit einer grösseren Distanz zwischen
Bürgerschaft und Behörden einhergehe, müsse Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Die Studie zeigte auf, dass 19 der 26 Kantone Instrumente der Fusionsförderung
kennen. In Bern wurde etwa in einer Volksabstimmung ein Fusionszwang für jene
Gemeinden eingeführt, die ihre Aufgaben nicht mehr selbständig erfüllen können, aber
nicht von sich aus Fusionsdiskussionen aufnehmen wollen. Allerdings gab es auch Kritik
an Gemeindezusammenschlüssen. So scheiterte etwa Ende März eine Grossfusion im
Kanton Jura an der Urne. Mindestens neun der 13 Gemeinden hätten zustimmen
müssen, aber elf Gemeinden erteilten dem Vorhaben eine teilweise massive Abfuhr.
Angst vor Identitätsverlust, mangelnde Kommunikation und zu hohes Tempo wurden als
Gründe für die Ablehnung vermutet. Im Nationalrat wurde ein Postulat Lehmann (cvp,
BS) eingereicht, das von der Regierung einen Bericht über mögliche Abläufe von
Gemeindefusionen über Kantonsgrenzen hinweg verlangt. Der Vorstoss wurde 2012
noch nicht behandelt. Lehmann gilt als grosser Befürworteter eines vereinigten Kantons
Basel. 7

POSTULAT
DATUM: 02.04.2012
MARC BÜHLMANN

Territorialfragen

Des progrès ont été enregistrés dans la question controversée transfert des territoires
en cours autour du canton du Jura. Les citoyens du Laufonnais ont en effet été conviés
en septembre à se prononcer sur un projet de contrat de réunion au demi-canton de
Bâle-Campagne. Une votation sans précédent, puisque pour la première fois la
population d'une région pouvait se déterminer sur la réunion éventuelle de son
territoire à un autre canton. Ce vote mettait enfin un terme à un processus engagé dès
1978. A cette époque, les électeurs du Laufonnais avaient massivement accepté une
initiative demandant l'élaboration d'une procédure de rattachement à un canton
limitrophe et ce, conformément à une disposition contenue dans l'additif à la
Constitution bernoise de 1970 qui conférait à ce district un droit à l'autodétermination.
Au cours de consultations successives, ceux-ci optèrent finalement en 1980 pour leur
intégration à Bâle-Campagne. La Commission de district fut alors mandatée pour
entamer les pourparlers avec les autorités de Liestal et mettre au point les modalités
d'un transfert éventuel. Au terme de trois années de négociations intenses, le projet
d'accord a été paraphé en février 1983, après avoir été approuvé parla Commission de
district et le Conseil d'Etat bâlois. La décision a alors été prise d'organiser un vote
simultané dans le Laufonnais et à Bâle-Campagne. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.08.1983
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER
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Jurafrage

Mit ihren Vorschlägen und Anregungen empfahl die Kommission Petitpierre ein
Vorgehen, das sich im Rahmen der bernischen wie der schweizerischen
Rechtsordnung bewegte; dementsprechend wandte sie sich entschieden gegen die
separatistische Forderung, dass bei einem Plebiszit auch die ausserhalb des Juras
niedergelassenen Jurassier, nicht aber die in den Jura eingewanderten
Deutschschweizer mitstimmen sollten. Sie betonte aber ihren Willen, ungeachtet ihrer
Ernennung durch die bernische Regierung als unabhängiges Vermittlergremium zu
wirken. Das persönliche Ansehen der Vier Weisen und der Mangel an aussichtsreichen
Lösungsmöglichkeiten trügen dazu bei, dass ihr Bericht trotz seinen ungewöhnlichen
Ratschlägen ein sehr positives Echo fand. Selbst auf separatistischer Seite, wo man
namentlich die Stellungnahme zur Stimmberechtigungsfrage zurückwies und ausserdem
über eine Verurteilung der Kampfmethoden des RJ durch die Vier Weisen ungehalten
war, fehlte es nicht an einer gewissen Anerkennung. Umgekehrt wurden in der
altbernischen Presse einige Vorbehalte in Bezug auf Gestaltung und Priorität des
Autonomiestatuts erhoben. Die Anträge des bernischen Regierungsrates vermochten
dagegen im alten Kantonsteil und auch in jurassischen Antiseparatistenkreisen mehr
Zustimmung zu ernten, während ausserkantonale Stimmen zu bedenken gaben, dass ein
verfrühtes Plebiszit oder eine zu selbständige Gestaltung des Jurastatuts durch Bern
die Wirkung eines solchen Statuts beeinträchtigen könnte. Es wurde allerdings auch
darauf hingewiesen, dass die altbernischen Stimmbürger ihrerseits für die beantragte
Lösung erst gewonnen werden müssten. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.07.1969
PETER GILG

In der Jurafrage wurde zunächst der von den bernischen Behörden vorbereitete
entscheidende Schritt zum Selbstbestimmungsrecht durch das Volk sanktioniert. Mit
einer Mehrheit von 86 Prozent nahmen die Stimmbürger am 1. März den
Verfassungszusatz an (Annahme mit 73'441 zu 29'527 Stimmen), der ein Verfahren für
die Kantonstrennung festsetzte. Das Fehlen jeder organisierten Opposition ermöglichte
eine gleichmässige Zustimmung in allen Amtsbezirken. Unterschiedlich war allerdings
die Stimmbeteiligung; sie hielt sich im alten Kantonsteil trotz dem persönlichen Einsatz
der Regierungsräte Jaberg und Bauder unter 35 Prozent, im Jura dagegen über 60
Prozent und liess auf eine gewisse Resignation Deutsch-Berns schliessen. Einen Test für
die Stärke der verschiedenen Tendenzen im Jura bildete die besondere Abstimmung
über die Möglichkeit einer Einführung der brieflichen Stimmabgabe. Diese war als Mittel
zur Wahrung der Abstimmungsfreiheit gedacht, wurde aber vom Rassemblement
jurassien (RJ) als Werkzeug für den Stimmenfang gedeutet und abgelehnt, wobei ihm
die Christlichsozialen und ein Teil der Sozialisten Gefolgschaft leisteten; das
Mouvement pour l'unité du Jura (MUJ) gab die Stimme frei. Mit Ausnahme von
Courtelary verwarfen alle französischsprachigen Amtsbezirke diese zweite Vorlage,
während sie im alten Kantonsteil mit starken Mehrheiten angenommen wurde (Annahme
mit 90'396 zu 14'086 Stimmen). 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.03.1970
PETER GILG

La séparation du district germanophone de Laufon du canton en formation se fit sans
événements spectaculaires. L'initiative pour un deuxième plébiscite n'y a été déposée
qu'en février 1975. Le vote a eu lieu le 14 septembre. Avec une participation réduite,
mais à une majorité d'autant plus massive, les Laufonnais ont choisi de rester avec
Berne, sous réserve du droit de se rattacher à un autre canton, ainsi que le
recommandaient les partis régionaux (L'initiative fut acceptée par 4216 oui contre 264
non; participation: 57.4%). L'occasion était ainsi donnée à la commune germanophone
de Roggenburg, dans le district de Delémont, de se détacher à son tour du nouveau
canton par le biais du troisième tour de scrutin. Au printemps déjà, le gouvernement
bernois avait élaboré, après consultation de représentants du Laufonnais, un projet de
loi fixant la procédure par laquelle le district, coupé géographiquement de Berne,
pourrait déterminer sa future appartenance cantonale. Il prévoit la constitution du
district en une corporation de droit public qui, par le truchement d'un organe élu, a
pouvoir de négocier avec les cantons voisins et de faire voter sur les questions posées
par un rattachement. Le Grand Conseil a approuvé la loi. La commission du district, qui
s'était formée l'année précédente, s'est d'abord préoccupée de l'avenir du Laufonnais,
s'il restait avec Berne. Elle a demandé à jouir d'un statut d'autonomie accordant au
district ses propres autorités et certains pouvoirs législatifs et exécutifs. 11
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Le Laufonnais qui, en 1975, s'était, de même que le Jura-Sud, distancé du futur canton
du Jura, a pris une seconde décision préliminaire relative à son destin. En effet,
comme le laissait prévoir le nombre élevé de signatures récoltées par les auteurs de
l'initiative (qui avait abouti en novembre 1977), une forte majorité s'est dégagée, le 18
juin, en faveur de l'ouverture d'une procédure de rattachement à l'un des trois
cantons voisins. Ces derniers avaient fait connaître auparavant les conditions qu'ils
posaient à la réalisation d'une telle association. Cela dit, les offres faites par Soleure et
Liestal étaient de nature différente à celles proposées par Bâle. Les deux premiers
nommés entendaient intégrer ce nouveau territoire au nombre de leurs districts, sans
lui accorder, à la longue, un statut particulier. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.1978
PETER GILG

Die Neuauflage der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit des Laufentals konnte
am 12. November stattfinden. Diese Wiederholung des Plebiszits vom 11. September
1983 war notwendig geworden, nachdem das Bundesgericht Ende 1988 festgestellt
hatte, dass die verdeckte finanzielle Unterstützung Berntreuer durch die
Kantonsregierung unzulässig gewesen sei. Unmittelbar nach diesem Entscheid hatten
sich Delegationen der Regierungen Berns und Basel-Lands sowie des Laufentaler
Bezirksrates auf ein rasches Vorgehen geeinigt und beschlossen, diesmal nur objektiv
zu informieren und weder direkt noch indirekt in die Propagandakampagne
einzugreifen. Obwohl sich die Behörden an diese Abmachung hielten, verlief die
Kampagne wie beim ersten Plebiszit sehr animiert und teilweise auch gehässig. Es kam
dabei auch zu Entgleisungen, so etwa, als einige Gewerbetreibende ihren Angestellten
bei einem Ja zu Basel-Land einen bezahlten Feiertag versprachen und andere
Arbeitgeber in einem Brief zur Nachahmung aufforderten.
Das Resultat fiel bei dieser zweiten Abstimmung äusserst knapp aus: bei einer
Beteiligung von 93.6% entschied sich der Bezirk Laufen mit 4'652 zu 4'343 Stimmen
(51.7%:48.3%) für einen Kantonswechsel. Kommentatoren erklärten den Umschwung
einerseits mit den Negativwirkungen der Aufdeckung der früheren Praktiken der Berner
Regierung und andererseits mit der in den letzten Jahren verstärkten Zuwanderung von
Einwohnern, welche in der Agglomeration Basel arbeiten. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.1989
HANS HIRTER

Nach diesem Entscheid des Bundesgerichts erklärte der Berner Grosse Rat in einem
zweiten Anlauf die Abstimmung von 1989 für gültig. Nun stand einer Abstimmung im
Kanton Baselland über die Aufnahme des Laufentals nichts mehr im Wege. Diese fand
am 22. September statt. Mit Ausnahme der SD hatten zwar alle Parteien die Ja-Parole
ausgegeben, die Delegierten der SVP aber nur mit knappem Mehr, und auch innerhalb
der FDP machte sich eine starke Opposition bemerkbar. Bei einer Stimmbeteiligung von
rund 40% fiel das Ergebnis mit einem Ja-Anteil von 59,3% zwar klar, aber spürbar
weniger deutlich aus als bei der ersten Abstimmung von 1983 (73%). Den Ausschlag für
die Zustimmung hatte der bevölkerungsreiche, direkt ans Laufental angrenzende Bezirk
Arlesheim gegeben; die beiden Oberbaselbieter Bezirke Sissach und Waldenburg
sprachen sich hingegen deutlich gegen eine Aufnahme des Laufentals aus. (Zur
Abstimmung von 1983 über eine Zugehörigkeit des Laufentals zu Basel-Land siehe hier.)
Die Regierungen der Kantone Baselland und Bern einigten sich, bis 1993 ein Konkordat
auszuarbeiten, worin insbesondere die Vermögensaufteilung und administrative
Probleme des Kantonswechsels geregelt werden sollen. Da dieser Zeitplan damit
rechnet, dass 1993 auch die eidgenössische Genehmigung über die Bühne gehen soll,
könnte das Laufental am 1. Januar 1994 zum Kanton Baselland übertreten. 14

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.12.1991
HANS HIRTER

Der Wechsel des bisher bernischen Bezirks Laufen zum Kanton Basel-Land wurde im
Berichtsjahr definitiv beschlossen. Der Bundesrat beantragte in seiner Botschaft vom
27. Januar dem Parlament sowie Volk und Ständen, dieser territorialen Veränderung,
welche zuvor von den Stimmberechtigten der beiden betroffenen Kantone
angenommen worden war, ebenfalls zuzustimmen.
Der Ständerat hiess diesen Antrag ohne Gegenstimmen gut. In der Diskussion im
Nationalrat gab vor allem die äusserst knappe Mehrheit zu reden, mit der sich 1989 die
Laufentaler für Basel-Land entschieden hatten (51,7% zu 48,3%). Ein
Nichteintretensantrag Scherrer (edu, BE), der die Forderung nach einer qualifizierten
Mehrheit der Betroffenen für Gebietsveränderungen ins Feld führte, wurde abgelehnt.
Nicht durchzusetzen vermochte sich auch ein Antrag Seiler (svp, BE), der die
Anerkennung des Kantonswechsels davon abhängig machen wollte, dass in der
eidgenössischen Abstimmung nicht nur Volk und Stände, sondern auch der betroffene
Bezirk zustimmen. Im Gegensatz zu dem etwa beim Bau von Infrastrukturanlagen
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üblichen Diskurs wandten sich nun vor allem die Vertreter der SP und der Grünen gegen
eine derartige "Betroffenheitsdemokratie", während sie für eine Mehrheit der SVP und
der FDP in diesem seltenen Fall eines "Heimatwechsels" berechtigt erschien. Die
Gegner einer solchen "dreifachen" Mehrheit von Volk, Ständen und betroffenem Bezirk
argumentierten zusammen mit Bundesrat Koller im wesentlichen verfassungsrechtlich,
indem sie darauf hinwiesen, dass weder in der bernischen noch in der eidgenössischen
Verfassung ein derartiges Verfahren vorgesehen sei. Nationalrat Bonny (fdp, BE) reichte
eine Motion ein, welche für Kantonswechsel in Zukunft eine Zweidrittelsmehrheit der
Stimmenden des betroffenen Gebiets fordert. In der Schlussabstimmung hiessen die
Räte mit 30:2 resp. 112:27 den bundesrätlichen Antrag gut.
Die Kampagne zur Volksabstimmung vom 26. September warf keine hohen Wellen. Von
den Parteien entschieden sich auf nationaler Ebene ausser den SD, der AP und der EDU
alle für die Genehmigung des Kantonswechsels. Weniger eindeutig fielen jedoch die
Parolen bei den Parteien der umliegenden Kantone aus. Die Delegierten der bernischen
SVP empfahlen mit 147:90 Stimmen bei 76 Enthaltungen die Nein-Parole; mit 131:52
noch deutlicher war die Ablehnung bei der bernischen FDP. Im Kanton Solothurn
entschied sich die CVP knapp für ein Ja, während die Freisinnigen die Stimme
freigaben; die SVP lehnte ebenso ab wie diejenige des Kantons Aargau. Für
Stimmfreigabe plädierten auch die Neuenburger Freisinnigen. Wichtigstes Argument
der Befürworter war, dass der Entscheid des Laufentals jetzt sanktioniert werden
müsse und diese Region geografisch, wirtschaftlich und kulturell ohnehin zu Basel-Land
gehöre. In der Propaganda der Gegner wurde das Hauptgewicht auf die Knappheit der
Laufentaler Volksabstimmung gelegt und die Befürchtung artikuliert, dass mit der
Anerkennung eines derartigen "Zufallsentscheids" Grenzveränderungen Tür und Tor
geöffnet würden.

Kantonswechsel Laufental
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,5,%
Ja: 1 188 941 (75,2%) / 20 6/2 Stände
Nein: 392 893 (24,8%) / 0 Stände

Parolen:   Ja: FDP (2*), SP, CVP, SVP (5*), GP, LP, LdU, EVP, PdA.
Nein: AP, SD, EDU.
Stimmfreigabe: Lega.
*Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Ergebnis der Volksabstimmung fiel mit einer Dreiviertelmehrheit klar aus. Kein
einziger Kanton lehnte den Kantonswechsel ab. Die knappste Zustimmung resultierte in
den Kantonen Solothurn (55,6%), Bern (57,2%), Schaffhausen (64,7%) und Basel-Land
(66,8%). Im betroffenen Bezirk Laufen selbst stimmten bei einer hohen Beteiligung
(rund 90%) 4'906 Personen dafür, 4'390 dagegen (52,8% zu 47,2%); in 6 der 13
Gemeinden, darunter auch im Bezirkshauptort, überwogen die Gegner.
Auf 1. Januar 1994 wurde der Übertritt vollzogen. Die dazu erforderlichen
administrativen Vereinbarungen waren vorher von den Regierungen der beiden Kantone
ausgehandelt und vom Laufentaler Bezirksrat gutgeheissen worden. Damit wurde der
mit dem bernischen Verfassungszusatz aus dem Jahre 1970 eröffnete Weg der
Selbstbestimmung der 1815 zum Kanton Bern gestossenen Teile des ehemaligen
Fürstbistums Basel abgeschlossen. 15

Die Stimmberechtigten des Kantons Bern hiessen am 12. März den Wechsel der
Gemeinde Vellerat zum Kanton Jura mit einem Ja-Stimmenanteil von 85% gut. Auch
die drei bernjurassischen Bezirke stimmten zu, allerdings mit etwas weniger deutlichen
Mehrheiten. Im Kanton Jura unterstützte das Parlament den Kantonswechsel ebenfalls,
und auch das Volk gab mit 92% Ja-Stimmen sein Einverständnis. Die Gemeinde Vellerat
selbst stimmte am 18.6. in einer separaten Abstimmung einstimmig zu.
Nachdem damit die beiden beteiligten Kantone grünes Licht gegeben hatten,
beantragte der Bundesrat dem Parlament, den Kantonswechsel der Gemeinde Vellerat
zu sanktionieren. In seiner Botschaft führte er aus, dass das Verfahren für den
Kantonswechsel einer Gemeinde in der Bundesverfassung nicht geregelt sei. Obwohl es
sich bei Vellerat um eine Kleinstgemeinde mit weniger als 100 Einwohnern handle, wolle
er dasselbe Verfahren anwenden wie bei der Gründung des Kantons Jura und dem
Kantonswechsel des Bezirks Laufen. Gestützt auf die Meinung massgeblicher
Staatsrechtslehrer hielt er fest, dass dieser Kantonswechsel nicht als blosse technische
Grenzbereinigung betrachtet werden kann, sondern - weil die Verfassung das
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Territorium der Kantone garantiert (Art. 1 und 5 BV) - der Zustimmung von Volk und
Ständen bedarf.
Der Nationalrat lehnte - bevor er auf den Vorschlag des Bundesrates eintrat - zuerst
eine parlamentarische Initiative Zwahlen (cvp, BE) (95.408) ab, welche den Verzicht auf
die Durchführung einer eidgenössischen Volksabstimmung verlangte. Dann hiess er den
Kantonsübertritt Vellerats diskussionslos bei drei Gegenstimmen und einer
Stimmenthaltung aus dem Lager der Schweizer Demokraten gut. Der Ständerat
verabschiedete den Beschluss einstimmig. 16

Die Kampagne für die Volksabstimmung über den Übertritt der bernischen Gemeinde
Vellerat zum Kanton Jura schlug keine hohen Wellen. Zwar erschienen in allen Medien
ausführliche Reportagen über das Schicksal dieser Kleingemeinde, aber Gegner ihres
Übertritts zum Kanton Jura waren nicht auszumachen. Keine einzige politische Partei
sprach sich für eine Ablehnung aus, lediglich die Schweizer Demokraten hatten die
Stimme freigegeben (die Kantonalsektionen Aargau und Thurgau empfahlen ein Ja).

Kantonswechsel Vellerat
Abstimmung vom 10. März 1996   

Beteiligung: 31,0%
Ja: 1 250 728 (91,6%)
Nein: 114 105 (8,4%)

Parolen:
- Ja: FDP, SP, CVP, SVP, GP, FP, LP, EVP, LdU, EDU, PdA; SGB.
- Nein: -.
- Stimmfreigabe: SD (2*).
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Am 10. März stimmten Volk und Stände mit sehr deutlicher Mehrheit dem
Bundesbeschluss über den Kantonswechsel Vellerats zu. Die Zustimmungsrate fiel in
allen Kantonen sehr hoch aus. Sie schwankte zwischen 88,5% im Kanton Bern und
95,3% im Kanton Genf. Im Kanton Jura betrug der Ja-Anteil 92,9%; im Kanton Bern fiel
die Zustimmung im deutschsprachigen Kantonsteil mit 89,4% klarer aus als in den drei
französischsprachigen Bezirken (72,8%). In diesen dürfte sich negativ ausgewirkt haben,
dass die autonomistischen Organisationen die Abstimmung zum Präzedenzfall für den
Kantonswechsel weiterer bernjurassischer Gemeinden deklarierten. In Vellerat selbst
war das Verdikt einstimmig (42 zu 0); die Stimmberechtigten des deutschsprachigen
Ederswiler (JU), welche ursprünglich gehofft hatten, im Gegenzug zum Kanton Bern
zurückkehren zu dürfen, lehnten knapp ab. Am 1. Juli wurde der Kantonswechsel
offiziell vollzogen. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.07.1996
HANS HIRTER

Die Sezessionsbestrebungen der Behörden der Stadt Moutier konkretisierten sich.
Stadtpräsident Maxime Zuber (psa) kündigte an, dass er noch vor Ende 1998 ein
kommunales Plebiszit durchführen wolle. Er erhielt dabei auch Unterstützung durch
den jurassischen Regierungsrat Roth (CVP) sowie die CVP und die SP des Kantons Jura.
Alle Parteien des Kantons Jura und kurz danach auch das Parlament verabschiedeten
Resolutionen, in welchen sie sich bereit erklärten, Moutier - nach einer im Rahmen der
Gesetze verlaufenen Loslösung von Bern - in den Kanton aufzunehmen. Die
Gemeindeexekutive von Moutier beschloss im Dezember, im Jahr 1998 eine
Konsultativabstimmung durchzuführen. Der bernische Regierungsrat Annoni (fdp)
stellte dazu fest, dass es der Gemeinde frei stehe, eine solche rechtlich nicht
verpflichtende Konsultation abzuhalten. Eine rechtlich bindende Volksabstimmung
über einen Kantonswechsel lehnten die Berner Behörden jedoch ab. Der Regierungsrat
liess am 28. Mai die Behörden der Stadt Moutier wissen, dass er die von ihr geforderten
rechtlichen Grundlagen nicht schaffen werde. Er verwies dabei die Stadtbehörden auf
die Bedeutung der Pflege der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit als Alternative
zu einem Kantonswechsel. Zudem gab er zu verstehen, dass er eine Sezession der Stadt
Moutier allein nicht akzeptieren würde, da diese auch Verwaltungszentrum für den rund
23'000 Einwohner zählenden und mehrheitlich einen Übertritt zum Kanton Jura
ablehnenden Bezirk ist. 18
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Die Sezessionsbestrebungen der Behörden der Stadt Moutier (BE) erhielten einen
herben Dämpfer. In dem von ihnen am 29. November organisierten Urnengang
sprachen sich nach einer lebendigen, aber nicht gehässigen Kampagne bei einer
Stimmbeteiligung von 81,3% 1'891 Stimmberechtigte für und 1'932 gegen einen
Anschluss an den Kanton Jura aus. In der Interpretation war man sich einig, dass in
Moutier nicht ein Stimmungsumschwung zugunsten eines Verbleibs bei Bern
stattgefunden hatte, sondern dass sich ein Teil der Autonomisten gegen einen
Alleingang des Bezirkshauptortes ausgesprochen hatte. Einige Autonomisten hatten
sogar aktiv gegen den Kantonswechsel Propaganda gemacht und dabei namentlich
wirtschaftliche Gründe (Steuererhöhungen, Arbeitsplatzverlust durch Schliessung des
Regionalspitals) ins Feld geführt. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Das Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) unternahm einen neuen Anlauf, sein Ziel
zu erreichen. Es lancierte im Kanton Jura eine Volksinitiative für eine Vereinigung des
bernischen Juras mit dem Kanton Jura. Die Initiative verlangt vom jurassischen
Parlament die Ausarbeitung eines Verfassungstextes, der konkret die politische und
verwaltungsmässige Struktur des angestrebten neuen Kantons definiert. Dieser Text soll
dann den Bürgerinnen und Bürgern des Berner Juras als Alternative zu dem von den
bernischen Behörden ausgearbeiteten Sonderstatut vorgelegt werden. Die politischen
Parteien des Kantons Jura (mit Ausnahme der SVP) begrüssten und unterstützten den
Vorstoss des MAJ, welcher im September mit 6'000 Unterschriften eingereicht
wurde. 20

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.09.2003
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) im Kanton Jura
eingereichte Volksinitiative für eine Vereinigung des bernischen Juras mit dem Kanton
Jura wurde von der Kantonsregierung als dem Bundesrecht widersprechend beurteilt.
Sie beantragte dem Parlament, sie für ungültig zu erklären. Dieses sprach sich aber bei
nur vier Gegenstimmen (aus der FDP) und vier Enthaltungen (aus CVP und SVP) gegen
diesen Regierungsantrag aus. Nach den Verfahrensregeln der jurassischen Verfassung
muss nun die Regierung oder das Parlament ein Gesetz zur Realisierung dieses
Initiativziels (Bildung eines neue Kantons) ausarbeiten. Noch bevor das jurassische
Parlament seinen Entscheid gefällt hatte, ergriff die Assemblée interjurassienne (AIJ)
die Initiative. Die paritätisch aus Vertretern des Kantons Jura und des Berner Juras
zusammengesetzte Kommission beschloss einstimmig, eine Studie zu erarbeiten,
welche darstellt, wie ein aus den drei bernischen und den drei jurassischen Bezirken
gebildeter neuer Kanton konkret aussehen könnte. (Ein Treffen von BR Blocher mit
Vertretern der Kantonsregierungen von Bern und Jura hatte offenbar den Weg für den
Entscheid geebnet, ein eigenes Projekt auszuarbeiten.) Als Reaktion auf die Annahme
der Volksinitiative des MAJ durch das jurassische Parlament beschloss die AIJ im
Dezember wiederum einstimmig, ihre Arbeit an dieser Studie vorläufig zu sistieren.
Bevor sie diese wieder aufnehme sei abzuklären, wie sie ihr Mandat – die gemeinsame
Suche nach einer Lösung des Jurakonflikts – weiter wahrnehmen könne, nachdem sich
der Kanton Jura entschlossen habe, wieder auf den Weg einer unilateralen
Konfliktlösung zurück zu kehren. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.12.2004
HANS HIRTER

Die Regierung des Kantons Jura und auch dessen Parlament sprachen sich für die
Variante einer Fusion mit dem Berner Jura aus und drängten auf die möglichst baldige
Durchführung von Volksabstimmungen. Die Berner Regierung gab sich zurückhaltender.
Schliesslich sprach sie sich für die Variante „Staus quo plus“ aus. Plebiszite schloss sie
nicht aus, wenn solche von den Betroffenen im Berner Jura gewünscht werden. Bevor
sie ihre Meinung bekanntgab, hatte sie eine Konsultation bei den politischen Instanzen
des Berner Juras und der Stadt Biel durchgeführt. Die Stadt Biel ist von der Frage
insbesondere deshalb auch betroffen, weil ihre französischsprachige Minderheit (rund
20'000 Personen) bei einem Ausscheiden des Berner Juras mit seinen mehr als 50'000
Französischsprechenden zu einer marginalen Minderheit im bisher zweisprachigen
Kanton Bern würde. Die Stellungnahme der Berner Regierung fand auch im bernischen
Grossen Rat Zustimmung und wurde nur von den vier autonomistischen Abgeordneten
kritisiert. Im November einigten sich die beiden Kantone und der Bund, dass die AIJ
(Assemblé interjurassienne) Gelegenheit erhält, ihren Bericht und ihre Vorschläge einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 22
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Im Mai entschied die Berner Regierung, dass sie den Jurakonflikt mit einer regionalen
Volksabstimmung lösen will. Voraussichtlich 2013 soll die Bevölkerung des Berner Juras
darüber befinden können, ob sie mit dem Kanton Jura fusionieren will oder nicht. Zuvor
müssten die Regierungen der Kantone Bern und Jura Vereinbarungen unterzeichnen,
damit das Abstimmungsergebnis auch anerkannt würde. Dies würde bedeuten, dass
beide Kantone sich verpflichten, den Jurakonflikt nach der Abstimmung als beigelegt zu
betrachten. Bisher fehlt es jedoch an der nötigen Rechtsgrundlage, um eine solche
Vereinbarung zu unterzeichnen oder eine regionale Abstimmung durchzuführen.
Die jurassische Regierung und das jurassische Parlament wiesen in einer Stellungnahme
die Pläne aus Bern zurück und sprachen sich dafür aus, dass die Gemeinden im Berner
Jura allein und einzeln entscheiden sollen, ob sie einem andern Kanton angehören
wollen. Mit Ausnahme der SVP sprachen sich alle Fraktionen für eine kommunale und
regionale Abstimmung aus. Stein des Anstosses scheint das Städtchen Moutier zu sein,
welches bereits seit 25 Jahren den Anschluss an den Kanton Jura wünscht, während
sich die Gesamtbevölkerung im Südjura bislang eher für den Verbleib im Kanton Bern
ausgesprochen hat.
Der Bernjurassischen Rat (Conseil du jura bernois, CJB), ein mit dem
Sonderstatutsgesetz geschaffenes Gremium, das mithelfen soll, die sprachliche und
kulturelle Identität der bernjurassischen Bevölkerung zu wahren, fühlte sich im
Berichtsjahr zunehmend von der Berner Regierung übergangen. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.07.2011
DEBORA SCHERRER

Nach jahrelangen und zahlreichen, zähen Diskussionen und Verhandlungen über die
nach wie vor nicht gelöste Jurafrage, legte die 1994 gegründete Assemblé
Interjurassienne (AIJ) – die Tripartite Konferenz bestehend aus den beiden Kantonen
Jura und Bern und einer Vertretung des Bundes – eine Absichtserklärung vor. Das in
Anwesenheit von Bundesrätin Sommaruga und dem Präsidenten der AIJ, Dick Marty,
verabschiedete Dokument sieht rund 40 Jahre nach der ersten Jura-Abstimmung ein
neues Referendumsprozedere vor. Zwei Volksabstimmungen sollen gleichzeitig im
Kanton Jura und im Berner Jura durchgeführt werden. Die Abstimmungsfrage lautet
dabei, ob ein Verfahren für die Gründung eines neuen Kantons eingeleitet werden solle,
der den jetzigen Kanton Jura und den französischsprachigen Teil des Kantons Bern
umfassen soll. Im Kanton Jura soll diese Frage im Rahmen einer Verfassungsänderung
beantwortet werden, während es sich im Berner Jura um eine Konsultativabstimmung
handeln wird. Die Vereinbarung wurde möglich, nachdem die Berner Regierung in der
von der Presse so betitelten „Moutierfrage“ eingelenkt hatte: Nach der ersten
Abstimmungsrunde können die bernjurassischen Gemeinden innert zwei Jahren einzeln
eine kommunale Abstimmung durchführen mit der sie – je nach Ausgang der ersten
Abstimmung – einen Verbleib beim Kanton Bern oder aber einen Wechsel zum Kanton
Jura beantragen können. Erwartet wird, dass der Berner Jura sich für den Verbleib im
Kanton Bern aussprechen wird, die ziemlich separatistische Berner Gemeinde Moutier
dann aber eine zweite kommunale Abstimmung einfordern könnte. 24

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.03.2012
MARC BÜHLMANN

Die Umsetzung der Absichtserklärung für eine zweite Jurafrage stiess vor allem im
Kanton Bern auf beträchtliche Widerstände. Die Vorbereitung einer in der
Absichtserklärung der AIJ (Assemblé Interjurassienne) vorgesehenen Volksabstimmung,
die voraussichtlich Ende 2013 stattfinden wird, bedingt die Schaffung von
entsprechenden Rechtsgrundlagen und einer Abänderung des Sonderstatuts des
Berner Jura. Der Conseil du Jura Bern (CJB), ein mit dem Sonderstatut gebildetes,
gewähltes Regionalparlament mit Kompetenzen in Kultur- und Bildungsfragen, forderte
vom Kanton Jura die Garantie, dass dieser nach der geplanten Abstimmung die
Jurafrage als gelöst bezeichnen wird. Mit einer Empfehlung wolle der CJB abwarten, bis
diese wichtige Frage geklärt sei. Die Jurassische Regierung bekräftigte daraufhin ihren
Willen zu einer guten Lösung in der Jurafrage und versprach, die Frage nach einem
neuen Kanton Jura nach den Abstimmungen fallen zu lassen. Ende Juni stimmte der
CJB dann mit 16 zu 7 Stimmen für den Abstimmungsprozess mit dem Hinweis, die
Entwicklungen weiterhin kritisch zu verfolgen. Auf Berner Seite ging insbesondere die
SVP früh in Fundamentalopposition. Es sei unverständlich, dass ohne Not und ohne
eigentliche Nachfrage durch die Bevölkerung der Frieden im Berner Jura aufs Spiel
gesetzt werde, liess die Volkspartei Ende Juni verlauten. Zudem bestehe mit der
Erlaubnis einer nachträglichen Gemeindeabstimmung die Gefahr einer Zerstückelung
der Region. Nach dem kritischen Ja des CJB legte die Berner Regierung ihren Vorschlag
zur Änderung des Sonderstatuts vor. Regierungsrat Philippe Perrenoud (sp), dem das
Dossier unterstand, sprach von einem aufwändigen Prozess, der aber ohne Alternative
sei. Zeitgleich gab auch die Regierung des Kantons Jura die Verfassungsrevision in die

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.12.2012
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Vernehmlassung. Anfang September lagen die Vernehmlassungsantworten im Kanton
Bern vor. Die meisten Teilnehmer äusserten sich positiv, einzig die SVP, die chambre
d’agriculture du Jura bernois und der Verband Bernischer Burgergemeinden stellten
sich gegen das Abstimmungsprozedere. Vorbehalte meldete die EDU an und auch die
BDP wies den zweiten Schritt mit der gemeindeweisen Abstimmung zurück. Die
Beratungen in den kantonalen Parlamenten waren auf Januar 2013 geplant. Für Wirbel
sorgte die SVP Bern aber bereits Anfang November mit einer Motion, die ein Verbot der
nachgelagerten gemeindeweisen Abstimmungen verlangte. Zudem forderte die Partei,
dass die Änderung des Sonderstatuts in einem Referendum der gesamten Berner
Bevölkerung vorgelegt werden müsse. Ende November nahm der Grosse Rat die Motion
mit 67 zu 64 Stimmen bei zwei Enthaltungen an. Allerdings legte die so genannte Jura-
Delegation des Kantonsparlamentes ihr Veto ein. Die Abgeordneten aus dem Berner
Jura haben ein Vetorecht bei Fragen die den Berner Jura betreffen. Der Entscheid
wurde entsprechend auf Januar 2013 vertagt. Die Berner Regierung machte deutlich,
dass die gemeindeweise Abstimmungen ein Bestandteil des Abkommens sei. Bleibe es
bei der Entscheidung gegen den zweiten Schritt, so müssten die Kantone neu
verhandeln. In der Person von Rudolf Joder (svp, BE) wurde der Konflikt auch ins
nationale Parlament getragen. Joder verlangt in einem noch nicht behandelten Postulat
(Po. 12.4256), dass der Bundesrat das geplante Verfahren zur Jurafrage auf Recht- und
Verfassungsmässigkeit überprüfe. 25

Im Berichtjahr stand die 2012 von der Assemblé Interjurassienne (AIJ), der 1994
gegründeten Tripartiten Konferenz bestehend aus den Kantonen Jura und Bern und
einer Vertretung des Bundes, vorgeschlagene erneute Juraabstimmung an. Konkret ging
es um die Frage, ob ein Verfahren, das in die Gründung eines  neuen Kantons mündet,
der das Gebiet des heutigen Kantons Jura und des französischsprachigen Teils des
Kantons Bern – den Berner Jura – umfasst, eingeleitet werden sollte. Mitte 2012
bereiteten die Regierungen der beiden betroffenen Kantone die entsprechenden
Verfassungsänderungen vor – die Absichtserklärung der beiden Kantone war noch im
Februar 2012 unterzeichnet worden. Im Kanton Bern war dabei die Idee des
vorgesehenen zweistufigen Verfahrens umstritten. Nach einer ersten kantonalen (Jura)
bzw. gesamtregionalen Abstimmung (Berner Jura) sollten die Gemeinden innert zweier
Jahre eine kommunale Abstimmung durchführen können, mit der sie abhängig vom
Ausgang der Gesamtabstimmung über einen Verbleib beim Kanton Bern oder einen
Wechsel zum Kanton Jura entscheiden können. Noch Ende 2012 hatte die SVP des
Kantons Bern im Grossen Rat eine Motion eingereicht, mit der dieser zweite Schritt
verhindert werden sollte. Die Motionäre argumentierten, dass die Gefahr eines
Flickenteppichs bestünde und die Initiative für eine erneute Abstimmung zur Jurafrage
gar nicht von der Bernjurassischen Bevölkerung eingereicht worden sei, sondern von
oben oktroyiert würde. Die Jurafrage sei schon lange geklärt und eine Abstimmung
deshalb eine unnötige Zwängerei. Die Motion war zwar mit Hilfe der BDP und der EDU
noch in der Wintersession letzten Jahres angenommen worden, die Jura-Delegation
des Grossen Rates – aufgrund eines Sonderstatuts haben die französischsprachigen
Parlamentarier ein Vetorecht – hatte aber einen Rückkommensantrag eingelegt, so dass
Ende Januar 2013 erneut darüber befunden werden musste. Eine Annahme des
Vorstosses hätte Neuverhandlungen zwischen den involvierten Kantonen bedingt.
Diesmal wurde die Motion allerdings mit 78 zu 74 Stimmen knapp zurückgewiesen. Die
Gegner sahen es als undemokratisch an, wenn die Bernjurassier nicht selber über ihre
Zukunft entscheiden könnten. Die Änderung des Gesetzes zum Sonderstatut des Berner
Juras, die die Grundlage für die Juraabstimmung auf Berner Seite schuf, wurde
anschliessend mit 94 zu 51 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Im Jurassischen
Parlament passierte der Verfassungsartikel 139 als Grundlage für die Juraabstimmung
im Nordkanton zwei Tage nach dem Berner Entscheid einstimmig und ohne
Enthaltungen. Damit war der Weg frei für einen gemeinsamen Urnengang, der auf den
24. November angesetzt wurde.
Im Kanton Jura befürworteten alle Parteien mit Ausnahme der SVP einen
Zusammenschluss, im Berner Jura standen vor allem autonomistische Gruppierungen
für einen Kantonswechsel ein. Die Berner Kantonalparteien waren hingegen – mit
Ausnahme der PSA, die für eine Fusion eintrat und den Grünen, die Stimmfreigabe
beschlossen – alle für einen Verbleib der französischsprachigen Region beim Kanton
Bern. Der Conseil du Jura Bernois (CJB), das Bernjurassische Regionalparlament mit
Kompetenzen in Kultur- und Bildungsfragen, sprach sich Ende Juni mit 15:9 Stimmen
für einen Verbleib beim Kanton Bern aus. Die Regierungen empfahlen jeweils ein Ja
(Jura) bzw. ein Nein (Bern). Die in der Jurafrage seit jeher stark engagierten und in der
Wahl der Mittel häufig unzimperlichen Béliers und Sangliers – erstere streben einen
Grosskanton Jura an, letztere wollen den Verbleib des Berner Juras beim Kanton Bern –
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störten den Dialog kaum. Sie weigerten sich allerdings auch, die Charta der AIJ zu
unterzeichnen (siehe unten). Eine im September vom Handels- und Industrieverein
Bern durchgeführte Umfrage kam zum Schluss, dass rund drei Viertel der
Gewerbetreibenden im Berner Jura den Verbleib im Kanton Bern bevorzugten. Die
wichtigsten Argumente für den Anstoss eines Fusionsprozess war das politische
Gewicht, welches der Berner Jura gewinnen könnte. Während der Kanton Jura von je
zwei französischsprachigen National- und Ständeräten vertreten sei, werde die
französischsprachige Bevölkerung des Kantons Bern durch deutschsprachige
Parlamentarier beim Bund vertreten. Umstritten war, wo der Berner Jura wirtschaftlich
besser aufgehoben sei. Im Kanton Jura waren seit 2000 mehr Firmen und Arbeitsplätze
geschaffen worden als im Berner Jura, die Arbeitslosigkeit und die Steuerbelastung
waren aber im Norden höher als im Süden. Die Staatsschulden pro Kopf lagen mit CHF
-101 im Kanton Jura tiefer als im Kanton Bern (CHF -197), die wirtschaftliche Attraktivität
des Kantons Bern wurde aber als höher eingeschätzt als jene des Kantons Jura.
Während die Bevölkerungszahl im Kanton Jura in den letzten Jahren zunahm (Mitte 2013
wohnten rund 71 000 Personen im Kanton Jura), stagnierte das Bevölkerungswachstum
im Berner Jura (52 000 Einwohner; 5.3% der Gesamtbevölkerung von Bern). Vor allem
im Kanton Jura wurde zudem betont, dass ein Ja leidglich einen Prozess für einen
allfälligen neuen Kanton anstosse. Ein solcher Prozess könne auch eine grosse Chance
für ein modernes Kantonsgebilde sein. Die Gegner wiesen auf die Bedeutung der
Region als Sprachbrücke hin. Der Kanton Bern habe in der gesamten Schweiz mit dem
französischsprachigen Norden eine zentrale kulturelle und politische Brückenfunktion
inne, die mit einem Ja am 24. November verloren ginge. Die Gegner warnten zudem vor
der Idee eines Warmlaufens. Ein Ja im November wäre nicht bloss eine Einleitung für
einen möglichen Fusionsprozess, sondern eine entscheidende Weichenstellung. Ein
Nein könnte zudem die Stärkung der Autonomierechte in der Region nach sich ziehen.
Die im Spätfrühling langsam einsetzende Abstimmungskampagne verlief – anders als
noch in den 1970er Jahren – auffallend sachlich. Ein Umstand der auch von der AIJ, die
ihrerseits mit einer Charta für politischen Anstand warb, lobend hervorgehoben wurde.
Im März war das finanzielle Engagement der beiden Kantonsregierungen ein
Medienthema. Beide Exekutiven wollten sich nach den Grundsätzen der Objektivität,
Transparenz und Verhältnismässigkeit für den Verbleib des Berner Juras beim Kanton
Bern bzw. für einen Fusionsprozess engagieren und vor allem ihre Informationspflicht
wahrnehmen. Eine Finanzierung von Abstimmungskampagnen käme nicht in Frage. Das
Jurassische Pro-Komitee „construire ensemble“ gab – nach einigem Wirbel – gar eine
Spende von der so genannten Wiedervereinigungsstiftung zurück. Die Stiftung hatte
Ende der 80er Jahre Geld vom Kanton Jura erhalten. Die Sensibilität des Themas hat
historische Wurzeln: Aus den so genannten Schwarzen Kassen hatte die Berner
Regierung bei den 1970er-Plebisziten heimlich probernische Gruppierungen finanziert,
was in den 1980er Jahren zum Berner Finanzskandal führte. Die Geschichte wurde auch
im Berichtjahr wieder breit diskutiert. Bereits im Juni 2013 durchgeführte, erste
Umfragen liessen darauf schliessen, dass die Meinungen früh gemacht waren. Es
zeichnete sich ein relativ deutliches Nein im Berner Jura und ein ebenso deutliches Ja
im Kanton Jura ab. Mitte Juli verschärfte sich der Ton ein wenig. Die SVP, die junge SVP
und die Sangliers machten mit provokativen Plakaten auf sich aufmerksam („non à la
mafia, non au Jura“), mit denen auch Behördenmitglieder aus dem Kanton Jura
diffamiert wurden; so wurde etwa Elisabeth Baume-Schneider (sp) als Hexe karikiert,
die dem Berner Jura einen vergifteten Apfel überreicht. Derweil luden die Béliers ein,
via Facebook Ideen für Artikel für eine neue Verfassung zu entwerfen. Im September
versprach der Bund für die Abstimmung 15 unabhängige Beobachter zu entsenden, die
den fairen Verlauf des Urnengangs sicherstellen sollten. Ende September veranstaltete
eine Gruppe von Antiseparatisten einen Umzug auf den Pierre Pertuis, einen Pass
zwischen Tavannes und Sonceboz. Trotz emotionalen und markigen Aufrufen – etwa zu
„totaler Mobilisation“ – blieb die Situation friedlich. Im Kanton Jura bemühten sich die
Spitzen der Politik, für ein Ja zu werben. Der Abstimmungskampf blieb aber dennoch
lau; die Jurassierinnen und Jurassier schienen sich gar nicht sonderlich für die Frage zu
interessieren. Eine Mitte Oktober veröffentlichte Studie zeigte anhand von
Abstimmungsresultaten zu eidgenössischen Abstimmungen, dass der Berner Jura im
Stimmverhalten grössere Ähnlichkeit mit dem Kanton Jura als mit dem restlichen
Kanton Bern zeigt. Allerdings wurden dabei auch thematische und vor allem kommunale
Nuancen sichtbar. Die grösste Übereinstimmung zeigte sich wenig überraschend in
Moutier. Für etwas Wirbel sorgte eine Mitte Oktober an alle Haushalte im Berner Jura
verschickte Broschüre von „construire ensemble“, in der mit einem finanziellen Gewinn
für den Berner Jura geworben wurde, der sich bei einer Fusion dank höherer Zahlungen
aus dem Finanzausgleich einstellen würde. Auch die Béliers machten auf sich
aufmerksam, indem sie regionale Einrichtungen symbolisch mit Ketten verschlossen,
um darauf hinzuweisen, dass diese vom Kanton Bern zu wenig unterstützt würden. Für

01.01.65 - 01.01.23 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



einiges Aufsehen sorgte zudem die in einem Interview mit Le Temps Anfang September
gemachte Aussage der Freiburger Regierungsrätin Isabelle Chassot (cvp), die ein
Zusammengehen empfahl. Dies hatte – nach einer Interpellation im Berner Grossrat –
gar einen interkantonalen Briefwechsel auf Regierungsebene zur Folge. Zwei weitere
rund einen Monat vor der Abstimmung durchgeführte Umfragen bestätigten die Trends
vom Juni: Einem massiven Ja im Kanton Jura (rund 70 bis 75%) stand ein allerdings nicht
mehr so deutliches Nein (rund 55 bis 60%) im Berner Jura gegenüber. Darüber hinaus
liess sich eine sehr knappe Entscheidung im Städtchen Moutier absehen. Die
Umfrageprognosen bestätigten sich am Abstimmungssonntag vom 24. November.
Allerdings war das Nein im Berner Jura wesentlich massiver als erwartet: 71,8% der
Bernjurassier verwarfen die Fusionspläne. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 72,7%.
Noch deutlicher war das Resultat im Kanton Jura, wo sich 76,6% der teilnehmenden
Stimmberechtigten – die Beteiligung lag hier bei 64,2% – für einen Fusionsprozess
aussprachen. Alle Jurassischen Gemeinden wiesen Ja-Mehrheiten auf. Die
Enttäuschung auf Jura-Seite und die Freude auf Berner Seite waren gross. Damit war
die Jurafrage, wie von vielen gewünscht, allerdings nicht vom Tisch, da sich Moutier mit
55% Ja-Stimmenanteil für einen Fusionsprozess aussprach und sich in der
Nachbargemeinde Belprahon ein Patt ergab: je 110 Stimmberechtigte stimmten für bzw.
gegen den Prozess. Dadurch haben beide Gemeinden die Möglichkeit, eine kommunale
Abstimmung zu organisieren, mit der über eine gemeindeweise Fusion mit dem Kanton
Jura entschieden werden soll. Das genaue Verfahren war allerdings noch offen. Am
Abend der Abstimmung kam es zwar vereinzelt zu Provokationen der Pro-Berner in
Moutier, insgesamt wurde der Abstimmungsprozess aber sowohl von den
Abstimmungsbeobachtern des Bundes als auch in der internationalen Presse als
vorbildlich bezeichnet. Das deutliche Nein warf bereits seine Schatten auf die im März
2014 anstehenden Kantonalberner Gesamterneuerungswahlen voraus. Allgemein wird
erwartet, dass die Regierungsratswahlen aufgrund des Jura-Sitzes entschieden werden.
Der Berner Jura hat dank seines Autonomiestatus einen garantierten Regierungssitz. 26

Anfang Februar einigten sich Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Moutier und
der Kantone Bern und Jura auf eine Road-Map bezüglich der noch ausstehenden
Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger des nordbernischen Städtchens über einen
möglichen Kantonswechsel. Wie dies beim langjährigen Prozess um die sogenannte
Jurafrage vorgesehen war, soll die Abstimmungskaskade mit der kommunalen
Entscheidung abgeschlossen werden. Moutier war die einzige Gemeinde, die in der
Abstimmung vom November 2013 mit 55% Ja-Stimmenanteil einen Fusionsprozess mit
dem Kanton Jura befürwortet hatte. Für diesen Fall war eine Entscheidung auf
Gemeindeebene vorgesehen worden. Die Autoritäten einigten sich, dass die Regierung
des Kantons Bern eine Gesetzesvorlage ausarbeite, auf deren Basis eine
Gemeindeabstimmung durchgeführt und von den lokalen Behörden organisiert werden
soll. Als erstes Datum für eine kommunale Entscheidung wurde Frühjahr 2017 angepeilt.
Auch die Abstimmungsfrage wurde in der Road-Map definiert: "Voulez-vous que la
commune de Moutier rejoigne la République et Canton du Jura?" Nach dieser
kommunalen Abstimmung sollte die Jurafrage als "definitiv geregelt" betrachtet
werden. Im Falle eines Ja müssten die beiden Kantone Bern und Jura ein
interkantonales Konkordat aushandeln, das der Zustimmung der kantonalen
Bevölkerungen bedarf. Ein Kantonswechsel müsste dann auch noch vom nationalen
Parlament abgesegnet werden. Gleichzeitig einigten sich die drei Verhandlungspartner
darauf, ein neutrales Gutachten zu den Auswirkungen eines Wechsels von Moutier zum
Kanton Jura bzw. eines Verbleibs des Städtchens im Kanton Bern in Auftrag zu geben. In
einem Abstimmungsbüchlein sollen zudem sowohl der Kanton Bern als auch der Kanton
Jura Platz erhalten, um für sich zu werben.

Umstritten war die Frage, ob die beiden Gemeinden Belprahon und Grandval, die bis zu
diesem Zeitpunkt ebenfalls den Wunsch für eine kommunale Abstimmung geäussert
hatten – in Belprahon hatte die Abstimmung 2013 mit einem Patt geendet – gleichzeitig
wie Moutier abstimmen sollten oder nicht. Beide Gemeinden liegen im gleichen Tal wie
Moutier – im Grand Val – und würden sich im Falle eines Kantonswechsels ihres
Nachbarstädtchens in einer Randlage des Kantons Bern wiederfinden und in diesem
Falle ebenfalls über einen möglichen Kantonswechsel abstimmen wollen. In der Road-
Map war deshalb vorgesehen, dass Belprahon und Grandval erst nach Moutier und nur
im Falle eines Ja über einen allfälligen Kantonswechsel abstimmen würden. Drei
probernische Grossräte – Manfred Bühler (BE, svp), Franics Daetwyler (BE, sp) und Dave
von Kaenel (BE, fdp) – wehrten sich mit einer Motion gegen diese Idee. Sie forderten,
dass alle drei Gemeinden zeitgleich über ihre Zukunft abzustimmen hätten. Wenn jede
Gemeinde selber bestimmen könne, wann sie eine Abstimmung über einen
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Kantonswechsel durchführen wolle, käme es zu einer unerwünschten
Abstimmungskaskade, so die Begründung. 27

Bis zum 24. November 2015 hatten die bernjurassischen Gemeinden Zeit, ein Gesuch
für eine kommunale Abstimmung über den Verbleib im Kanton Bern oder einen Wechsel
zum Kanton Jura einzureichen. Nachdem sich im November 2013 ausser den
Gemeinden Moutier und Belprahon (mit einem Patt) alle Gemeinden teilweise deutlich
gegen einen Fusionsprozess ausgesprochen hatten, war die Ermöglichung kommunaler
Abstimmungen der letzte Schritt zur Lösung der sogenannten Jurafrage. Neben Moutier
und Belprahon hatte sich auch die Gemeinde Grandval um eine Abstimmung bemüht.
Allerdings wollten die beiden kleineren Nachbargemeinden des Städtchens Moutier erst
nach dem Entscheid des grossen Nachbarn abstimmen. 
Ende Juni reichte mit Crémines eine weitere Nachbargemeinde ein Gesuch ein. Eine
Petition mit 25 Unterschriften war vom Gemeinderat mit 3:2 Stimmen gutgeheissen
worden. Auch Crémines gab bekannt, nur dann abstimmen zu wollen, falls Moutier sich
für einen Kantonswechsel ausspricht. Anfang November entschied sich schliesslich
auch Sorvillier, ein Gesuch für eine kommunale Abstimmung zu stellen. Auch hier wollte
man zeitlich nach der Entscheidung in Moutier abstimmen können. In der Zwischenzeit
hatte der Berner Regierungsrat den Gesetzesvorschlag mit zwei Varianten vorgelegt,
wobei eine Variante die gestaffelte Abstimmung vorsah. 
Gegen eine Abstimmung entschieden sich Mitte November die Gemeinderegierungen
von Eschert und Court, den beiden südlichen Nachbarn von Moutier. So blieb es am 25.
November bei den fünf Gemeinden Moutier, Belprahon, Grandval, Crémines und
Sorvillier, die bei der Abstimmung von 2013 mit die höchsten Ja-Stimmenanteile
aufgewiesen hatten: Moutier hatte als einzige Gemeinde eine Ja-Mehrheit (55.4%) und
Belprahon ein Patt (50%) aufgewiesen. Sorvillier folgte damals mit 45.9% auf dem
dritten Rang gefolgt von Monible (44%), Pontenet (43.4%) und Perefitte (41.2%). Auch in
Grandval (37.1%) und Crémines (35.0%) hatte sich damals mehr als ein Drittel der
Bevölkerung für einen Fusionsprozess ausgesprochen. Die einzige Gemeinde im Berner
Jura, in der der Ja-Stimmenanteil bei der Abstimmung von 2013 mit 35.8% ebenfalls
über einem Drittel gelegen hatte, war Court. 28
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Im August 2022, also über ein Jahr nach der Abstimmung in Moutier über einen
Kantonswechsel des Städtchens von Bern zu Jura, reichten elf Stimmberechtigte eine
Beschwerde gegen das Abstimmungsergebnis ein. Sie machten geltend, die jurassische
Kantonsregierung habe die Stimmberechtigten vor der Abstimmung mit ihren Aussagen
zur Zukunft des Spitals von Moutier in die Irre geführt. Das Spital gehört zu den grössten
Arbeitgebern in Moutier und die Gegnerinnen und Gegner eines Kantonswechsels
hatten schon seit Längerem argumentiert, ein Kantonswechsel würde die Zukunft des
Spitals in Frage stellen. Die Zusicherung des jurassischen Regierungsrats, dass sich bei
einem Kantonswechsel nichts an den im Spital Moutier angebotenen Leistungen ändern
werde, hatte im Abstimmungskampf vor dem Urnengang vom 28. März 2021 deshalb viel
Aufmerksamkeit erhalten. Ein Jahr nachdem sich die Stimmbevölkerung Moutiers 2021
schliesslich mit einer Mehrheit von 54.9 Prozent für einen Wechsel zum Kanton Jura
ausgesprochen hatte, schickte das Gesundheitsamt des Kantons Jura indessen einen
Entwurf für eine Spitalliste in die Vernehmlassung, mit welchem die Leistungen des
Spitals Moutier – anders als im Abstimmungskampf versprochen – künftig reduziert
würden.
Über die Beschwerde hatte die bernische Regierungsstatthalterin für den Berner Jura,
Stéphanie Niederhauser, zu entscheiden, welche bereits 2018 eine frühere Abstimmung
über einen Kantonswechsel Moutiers annulliert und diesen Entscheid unter anderem
mit unzulässiger Abstimmungspropaganda durch die Gemeindebehörden begründet
hatte. Die Geschichte wiederholte sich allerdings nicht: Im Oktober 2022 gab die
Regierungsstatthalterin bekannt, dass sie die Beschwerde als unzulässig («irrecevable»)
erachte und nicht auf sie eintrete. Sie begründete dies damit, dass die künftige
Spitalliste noch gar nicht definitiv sei. Ein Sprecher der Beschwerdeführenden gab
daraufhin bekannt, man werde nun die definitive Spitalliste abwarten; falls diese
weiterhin eine Reduktion des Leistungskatalogs beim Spital Moutier vorsehen und
damit den jurassischen Zusicherungen aus dem Abstimmungskampf widersprechen
sollte, werde man einen erneuten Rekurs prüfen. Die jurassische Regierungsrätin
Nathalie Barthoulot (sp) wiederum liess verlauten, die medizinische Versorgung der
Bevölkerung von Moutier werde auf jeden Fall garantiert; man werde sich bei der
definitiven Festlegung der Spitalliste aber nicht von den Gegnerinnen und Gegnern des
Kantonsübertritts unter Druck setzen lassen. 29
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Am 14. Juni 2015 kam die Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere
AHV (Erbschaftssteuerreform)", die von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet 2011 lanciert worden war, zur Abstimmung. Die
Initianten forderten, dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz
von 20 Prozent besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollten dem Ausgleichsfonds
der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Die Gegnerschaft hatte sich schnell
formiert: Entsprechend dem Stimmverhalten ihrer National- und Ständeräte gaben SVP,
FDP, CVP, BDP und GLP die Nein-Parole heraus. Das Ja-Lager sah sich damit im
Wahlkampf mit einer potenten und in wirtschaftlichen Themen gut eingespielten Nein-
Allianz konfrontiert. Während die Befürworter versuchten, die Erbschaftssteuer als
faire Steuer darzustellen und die Vorzüge der zusätzlichen Einnahmen für die AHV
propagierten, legten die Gegner mit Slogans wie "Wohlstand zerstören?" oder
"Familienfeindlich. KMU-feindlich." den Fokus auf die potenziellen Folgen einer
Annahme auf Familienunternehmen. Zudem wurde vom Contra-Lager mehrfach auch
die aus ihrer Sicht "rechtsstaatlich fragwürdige" Rückwirkungsklausel ins Feld geführt,
durch die im Falle einer Annahme der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem
Nachlass angerechnet worden wären. Diese Klausel hatte bereits während der
parlamentarischen Debatte für Diskussionen gesorgt und im Wahlkampf wohl zugunsten
der Initiativgegner mobilisiert. Die Nein-Kampagne war, wie bei anderen ähnlich
gelagerten Abstimmungen zuvor, den Befürwortern in Sachen Präsenz und Reichweite
deutlich überlegen. So kam es dann auch nicht überraschend, dass die Volksinitiative
von Volk und Ständen deutlich verworfen wurde: 29,0% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 43,7%. Die höchsten
Ja-Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Basel-Stadt (41,3%), Bern
(35,6%) und Neuenburg (34,0%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den
Kantonen Wallis (15,7%), Schwyz (17,2%) und Obwalden (17,8%).

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung 43,7%
Ja 657'851 (29,0%) / Stände 0
Nein 1'613'982	 (71,0%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: SP, GPS, SGB
-Nein: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP 30

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Les citoyens bernois ont rejeté par 57,4% des voix l'initiative populaire pour la «loi sur
la protection des paysages de l'Aare», soutenue par les partis de gauche et les
écologistes. Le principal enjeu de la votation portait sur l'extension de différentes
installations hydro-électriques le long de l'Aare; en cas d'acceptation de l'initiative,
deux importants projets d'extension de centrales existantes (Grimsel-Ouest et Wynau)
auraient dû être abandonnés. 31

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.09.1993
ANDRÉ MACH
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Kernenergie

A la surprise des observateurs, la population bernoise s'est prononcée à une majorité
de 51,4% des voix contre l'octroi d'un permis non-limité dans le temps pour
l'exploitation de la centrale de Mühleberg (BE) et l'autorisation d'augmenter de 10% la
puissance du réacteur. Elle a ainsi désavoué ses autorités qui s'étaient déclarées
favorables à la requête des Forces Motrices Bernoises (FMB). Ce vote n'avait toutefois
qu'une valeur consultative, la décision finale relevant de la compétence du Conseil
fédéral. Les incertitudes quant à la sécurité de la centrale, qui est en fonction depuis
vingt ans, et les risques accrus du fait de l'augmentation de la puissance du réacteur
ont pesé de façon décisive dans le résultat de la votation. Au lendemain de la votation;
le chef du DFCTE s'est à nouveau entretenu avec le gouvernement bernois, ainsi
qu'avec des représentants des partisans et des adversaires de la demande des FMB. Les
organisations écologistes ont reproché au gouvernement de mener une politique trop
favorable au nucléaire; ils ont même entamé une procédure pour demander la
récusation d'Adolf Ogi sur le dossier de Mühleberg, car, selon elles, le «parti-pris» du
DFTCE, en particulier des membres de la Division de la sécurité des installations
nucléaires (DSN), en faveur du nucléaire rendait impossible une décision neutre. 32

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.02.1992
ANDRÉ MACH

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Wie unmittelbar nach dem Parlamentsbeschluss von Ende 1986 angekündigt, wurde
gegen die Vorlage «Bahn 2000» das Referendum ergriffen. Die Opposition richtete sich
nicht gegen eine Angebotsverbesserung bei der Bahn an sich, sondern gegen die
Neubaustrecken und den mit ihnen verbundenen Kulturlandverlust. Die Gegnerschaft
war geografisch auf das von der geplanten Neubaustrecke Mattstetten–Olten
betroffene Gebiet des bernischen Oberaargaus und des Kantons Solothurn
konzentriert. Entsprechend fiel denn auch das Sammelergebnis aus: Von den gut
80'000 Unterschriften kamen über 50'000 aus dem Kanton Bern und weitere 18'000
aus dem Kanton Solothurn.

In der Kampagne vor der Abstimmung erhielten die Gegner nur wenig zusätzliche
Unterstützung. Von den Parteien sprachen sich auf nationaler Ebene einzig die äussere
Rechte (NA, OFP und EDU) und die Auto-Partei gegen die «Bahn 2000» aus, wobei sich
lediglich die letztere aktiv dagegen einsetzte. In den Kantonen Bern und Solothurn
gaben zudem die SVP bzw. die FDP und die CVP die Nein-Parole aus. Ähnlich schwach
fiel die Unterstützung durch Interessenorganisationen aus: Nur gerade die dem
Strassentransportgewerbe nahestehende "Aktionsgemeinschaft Strassenverkehr"
propagierte die Ablehnung, Vertreter des TCS und des ACS äusserten sich hingegen
eher positiv. Auch der Schweizerische Gewerbeverband sprach sich – trotz Otto
Fischers Warnungen vor einem Finanzdebakel und einer Mehrbelastung der
Steuerzahler – knapp zugunsten von «Bahn 2000» aus.

Die Organisationen des Umweltschutzes befanden sich in einem gewissen Dilemma:
Zum einen befürworteten sie die Vorlage als Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des
öffentlichen Verkehrs, zum andern stellten sie jedoch die grundsätzliche Frage, ob
damit wirklich ein Umsteigeeffekt erzielt werden könne oder ob nicht vielmehr der
Tendenz zu einer weiteren Zunahme der Mobilität mit ihren negativen Auswirkungen auf
die Umwelt Vorschub geleistet werde. Der VCS und der Naturschutzbund stimmten dem
Konzept «Bahn 2000» trotz dieser Bedenken zu, andere Organisationen wie zum
Beispiel der WWF und die SGU verzichteten auf eine Parole. An der bezahlten Werbung
in den Medien war auffallend, dass die Quantität der Ja-Propaganda diejenige der
Gegner um ein Mehrfaches übertraf und dass dabei vor allem versucht wurde, die
Automoblisten anzusprechen.

Bahn 2000. Abstimmung vom 6. Dezember 1987

Beteiligung: 47.7%
Ja: 1'140'857 (56.7%) 
Nein: 860'893 (43.3%)

Parolen:
– Ja: FDP*, CVP*, SP, SVP*, GPS, LP*, LDU, EVP, POCH*, PDA; SGB, CNG, Vorort, SGV,
SBV; SGU, VCS. 
– Nein: NA, AP.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.1987
KATRIN HOLENSTEIN
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*abweichende Kantonalsektionen

In der Volksabstimmung vom 6. Dezember wurde das Konzept «Bahn 2000» mit einer
Mehrheit von 57 Prozent gutgeheissen. Neben Schwyz und Appenzell Innerrhoden
lehnten die von den Neubaustrecken betroffenen Kantone Solothurn, Bern und
Freiburg die Vorlage ab. Sehr positiv fiel das Ergebnis demgegenüber in den
verkehrsungünstig gelegenen Kantonen der Jurakette und der Ostschweiz sowie im
Tessin aus. In einer repräsentativen Nachbefragung zeigte sich, dass die Verbesserung
des Verkehrsangebotes bei den Befürwortern eine grosse Rolle gespielt hatte. Ein noch
wichtigeres Motiv war allerdings der Schutz der Umwelt und dabei insbesondere die von
der «Bahn 2000» erhoffte Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr. Bei den von den
Gegnern genannten Gründen hielten sich die Einwände gegen den Landverschleiss und
gegen die hohen Kosten die Waage.

Mit der Zustimmung des Souveräns zur «Bahn 2000» trat auch der vom Parlament 1986
gutgeheissene Bundesbeschluss zur Realisierung des Konzepts in Kraft. Die SBB werden
darin ermächtigt, Verpflichtungen im Umfang von CHF 5.4 Mia für
Infrastrukturvorhaben einzugehen. 33

Luftfahrt

Das Übergewicht, das Zürich und Genf als Flugverkehrsplätze besitzen, gibt im Bereich
der übrigen schweizerischen Grossstädte Anlass zu Bemühungen, die Luftverbindungen
der eigenen Region zu verbessern. In den Kantonen Waadt und Bern zeitigten solche
Bestrebungen, die insbesondere von Kreisen des Tourismus und der Industrie gefördert
wurden, neue Flugplatzprojekte, da die bestehenden Anlagen für einen erweiterten
Verkehr nicht zu genügen vermöchten. Gegen diese Projekte wandte sich vor allem die
Bevölkerung der betroffenen Gegenden, wobei der Fluglärm und der Verlust an
Kulturland geltend gemacht wurde; ausserdem wurde gegen die angestrebte staatliche
Unterstützung die angespannte Finanzlage ins Feld geführt. In der Waadt wurde die vom
Grossen Rat 1965 beschlossene und durch das fakultative Referendum angefochtene
Staatsbeteiligung an einem Charterflugplatz bei Etagnières Ende Januar in der
Volksabstimmung mit Zweidrittelmehr verworfen; eine Beeinträchtigung erfuhr die
Vorlage auch durch die nachträgliche Veröffentlichung einer negativen Stellungnahme
des Genfer Staatsrates Ruffieux, durch die das offizielle Argument, Genf befürworte
eine Entlastung seines Flughafens vom Charterverkehr, entkräftet wurde. Die
waadtländischen Bemühungen um einen neuen Flugplatz wurden allerdings nicht
aufgegeben. Für das bernische Projekt eines Flughafens bei Rosshäusern für Linien-
und Charterverkehr wurde im Juli an das VED ein Konzessionsgesuch eingereicht.
Gegenkundgebungen veranlassten die Regierung, die sich dem Projekt gewogen zeigte,
eine genaue Prüfung der Frage zuzusagen. (Die Flugplatzfrage spielte auch im
Wahlkampf um das Berner Stadtpräsidium eine Rolle, wobei der siegreiche
sozialdemokratische Kandidat eine zurückhaltendere Stellung einnahm.) Auch in
Baselstadt kam es zu einer erfolgreichen Referendumsbewegung; sie galt der
Beteiligung des Kantons an einer Kapitalerhöhung der Balair, einer eng mit der Swissair
verbundenen Gesellschaft, die neben dem Flugplatzdienst Charter- und Linienflüge
übernommen hat und über die der Kanton eine bessere Berücksichtigung seiner
Linienverkehrsbedürfnisse durch die Swissair erreichen sollte. (Die Verwerfung erfolgte
mit 9'717: 6'495 Stimmen.) Bei den Gegnern erregte namentlich ein vermehrtes
Engagement des Staates in der Luftverkehrswirtschaft Bedenken. 34

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.12.1966
PETER GILG

Das Projekt eines Flughafens bei Bern erlitt einen Rückschlag. Die bernische Regierung
beantragte im Januar dem Grossen Rat, an dem von ihr bevorzugten Standort
Rosshäusern vorsorglich Land zu erwerben und unter Beteiligung der Stadt eine
Amtsstelle für die Abklärung der Flugplatzfragen zu schaffen. Als sich aber im April in
der vorberatenden Grossratskommission starke Opposition gegen eine Festlegung auf
das Rosshäusern-Projekt meldete – und auch bekannt wurde, dass sich bei einer
Umfrage des kantonalen Handels- und Industrievereins eine Mehrheit gegen den Bau
eines neuen Flugplatzes ergeben hatte – zog die Regierung ihren Antrag zurück und
verschob die Behandlung der Angelegenheit auf 1968, um bis dahin die Frage des
Luftanschlusses der Region Bern noch einmal von Grund auf zu überprüfen. Die
Möglichkeit eines weiteren Ausbaus des bisherigen Flugplatzes Belpmoos wurde vom
Eidg. Luftamt im September abgelehnt.

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.10.1967
PETER GILG
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Ablehnende Mehrheiten in der weiteren Umgebung von Bern bei einer
Volksabstimmung über die Aufnahme von Anleihen wurden als Ausdruck der
flugplatzfeindlichen öffentlichen Meinung gedeutet. 35

En début d’année, les zurichois ont accepté par 55,5% une contribution cantonale de
CHF 300 millions au capital de la nouvelle compagnie aérienne. Ils ont aussi approuvé
par 67,6% une garantie de CHF 100 millions pour l’aéroport de Kloten. L’aval du
souverain zurichois a permis la mise en place de la variante 26/26 (26 court et moyen-
courriers et 26 long-courriers). Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Grisons,
Neuchâtel, Obwald, Schwyz, St-Gall, Tessin, Valais, et Uri ont également souscrit au
capital-actions de la future compagnie. Par contre, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne,
Schaffhouse, Soleure, Nidwald, Vaud, Zoug ainsi que les villes de Zurich et de Kloten ont
refusé d’y participer. Les actionnaires ont prolongé jusqu’au 30 avril 2003 le délai pour
le capital autorisé. Divers cantons et communes qui s’étaient déclarés prêts à participer
en décembre 2001 n’ont pas encore pu y souscrire, le feu vert du peuple leur faisant
notamment encore défaut. Après des mois de spéculations et l’attribution des
concessions court, moyen et long-courrier par le DETEC, le nom et la raison sociale de
la nouvelle compagnie aérienne ont été dévoilés officiellement en février. Les avions
ont volé dès le 31 mars sous le nom de "Swiss" et déclinaient le nom du pays dans les
quatre langues nationales : Schweiz, Suisse, Svizzera et Svizra. D’un point de vue légal, la
nouvelle société s’appelait Swiss Air Lines Ltd et son siège était à Bâle. Lors de leur
assemblée, les actionnaires ont validé ces deux noms. S’estimant floué, SAirGroup a
saisit la justice zurichoise pour interdire à Crossair d’utiliser le logo Swiss et
l’appellation Swiss Air Lines Ltd. Le Tribunal de commerce de Zurich a refusé d’entrer
en matière sur la plainte contre l’utilisation de la marque "Swiss". Il considérait qu’il n’y
avait pas de danger de préjudice irréparable pour SAirGroup et que le danger de
confusion entre Swiss et Swissair était inexistant, les marques étant nettement
distinctes. SairGroup n’a pas recouru. A la fin mars, la cellule d’intervention – task force
"pont aérien", créée le 5 octobre 2001 pour assurer l’exploitation du réseau Swissair
durant l’horaire d’hiver et faciliter la mise sur pied de la nouvelle compagnie –, a été
démantelée. Les actionnaires principaux de Swiss ont prolongé à fin août 2004 la clause
de non-vente des actions souscrites à l’occasion de l’augmentation de capital. Celle-ci
s’élevait à CHF 2,561 milliards. La décision a été prise par 33 actionnaires,
institutionnels et privés, détenant plus de 90% des titres existants. (La Confédération
possédait 20,5% des actions, le canton de Zurich 10,2%, les autres cantons 12,1%, l’UBS
10,5%, le Credit Suisse Group 10% et le milliardaire Walter Haefner, fondateur et
propriétaire de l’importateur automobile AMAG 6,8%. L’économie privée contrôlait
environ deux tiers du capital-actions.) 36

ANDERES
DATUM: 31.03.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

En votation, l’initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez
d’obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse! » a été rejetée par 66% des
citoyennes et citoyens et par tous les cantons. Le taux de participation s’est élevé à
47,2%. Le rejet a été particulièrement net en Suisse romande (à l’exception du Valais) et
dans les cantons de Berne et Bâle-Ville. Il est intéressant de souligner que même dans
le canton de Zurich, où l’initiative est pourtant née, elle a été balayée par 61,8% des
votants.

Votation du 30 novembre 2008

Participation : 47,2%; Oui : 773 467 (34,0%) / cantons : 0; Non : 1 501 766 (66,0%) /
cantons : 20 6/2

Mots d’ordre :
– Oui : PRD (4*), UDC, PLS, UDF et PBD ; USAM, Economiesuisse.
– Non : PDC (3*), PCS, PS, Verts, PEV, PdT, Verts libéraux ; USS, Travail suisse, ATE, WWF,
Greenpeace, Pro Natura.

* Recommandations différentes des partis cantonaux 37

VOLKSINITIATIVE
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Dass sich hinter dieser lauen Glaubenshaltung dennoch starke religiöse Sensibilitäten
verbergen können, bewiesen die Stimmberechtigten des Kantons Bern. Gegen ein sehr
offen formuliertes Gesetz über die Voraussetzungen und Wirkungen der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften, welches ermöglicht hätte,
auch nichtchristliche Glaubensgemeinschaften unter gewissen Bedingungen
anzuerkennen, hatte die EDU erfolgreich das Referendum ergriffen. Im
Abstimmungskampf wurde sie nur von den SD (ehemals NA) aktiv unterstützt. Aber
hinter den Kulissen entfachte sich ein wahrer Glaubenskrieg, der nicht frei war von
rassistischen Untertönen. Er richtete sich in erster Linie gegen die Möglichkeit, dass
auch der Islam anerkannt werden könnte, obgleich von dieser Seite bisher kein
Interesse signalisiert worden war. Und die Flüsterpropaganda hatte Erfolg: entgegen
den Abstimmungsparolen aller grossen Parteien – mit Ausnahme der SVP, welche trotz
innerer Differenzen die Nein-Parole ausgab – lehnte das Berner Stimmvolk das neue
Gesetz bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 15,1% mit rund 55% Nein-Stimmen
ab. 38

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.05.1990
MARIANNE BENTELI

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 39
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Bereits kurz vor dem Abstimmungssonntag im November 2020 zur
Konzernverantwortungsinitiative reichten die Jungfreisinnigen in fünf Kantonen (AG,
BE, SG, TG, ZH) eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Landeskirchen und deren
aktive Beteiligung am Abstimmungskampf zu Gunsten der Initiative ein. Als die
Kantonsregierungen nicht darauf eintraten, da diese Frage auf nationaler Ebene
geregelt werde, richtete die Jungpartei ihre Beschwerde an das Bundesgericht. Sie
beschuldigte die Kirchen, gegen Artikel 34 der Bundesverfassung – welcher
Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit vorschreibt – verstossen zu haben,
und verlangten, dass sich die Religionsgemeinschaften in zukünftigen
Abstimmungskämpfen neutral verhalten müssten. In einer Stellungnahme an das
Bundesgericht, welche in den Medien teilweise veröffentlicht wurde, teilte die
Bundeskanzlei (BK) die Vorwürfe der Jungpartei und stellte fest, dass das Engagement
der katholischen und reformierten Landeskirchen im Zuge des Abstimmungskampfes
zur KVI «zumindest grenzwertig» gewesen sei, insbesondere da Gegenargumente
keinen Eingang in ihre Argumentation gefunden hätten. Die Kirche sei eine öffentlich-
rechtlich anerkannte Körperschaft, welche einen staatlichen Auftrag wahrnehme. Dafür
erhalte sie gewisse Privilegien, wie etwa das Recht, Steuern erheben zu dürfen, was sie
dazu verpflichte, sich an Grundrechte wie die Gewährung der Abstimmungsfreiheit zu
halten. Inwiefern die Kirchen im Rahmen ihrer Werbung für die KVI gegen diese
Vorgaben verstossen hätten, sei zu klären. 

Im März 2021 schrieb das Bundesgericht die fünf Stimmrechtsbeschwerden der
Jungfreisinnigen als gegenstandslos ab. Das aktuelle Interesse, welches nötig sei, um
ein solches Leiturteil zu fällen, sei nicht gegeben, da die Initiative am Ständemehr
gescheitert sei. Das Bundesgericht stimmte jedoch zu, dass ein Interesse bestehen
könnte, in diesem Feld Klarheit zu schaffen – jedoch sei dies nur möglich, wenn sich die
kirchlichen Interventionen im Abstimmungskampf auf das Ergebnis auswirken würden.
Während die Jungfreisinnigen das Urteil bedauerten und weiterhin auf ihrer Forderung
nach Neutralität der Kirchen bestanden, begrüsste das Komitee «Kirche für
Konzernverantwortung», dem über 700 Kirchgemeinden und Pfarreien angehörten, das
Ergebnis. Es sei selbstverständlich, dass sich die Kirche in einer Demokratie zu
politischen Fragen äussere und an öffentlichen Debatten teilnehme. Gleichzeitig seien
sich die Kirchen auch bewusst, dass eine Aufarbeitung angezeigt sei – eine solche
versprachen in der Folge Daniel Kosch, Generalsekretär der Römisch-Katholischen
Zentralkonferenz (RKZ), sowie Rita Famos, die neue Präsidentin der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz (EKS). 40
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